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Erläuterungen zur Einkommenserklärung des Antragstellers (Formblatt Stabau III a) 

Sehr geehrte Antragstellerin, 
sehr geehrter Antragsteller, 

  

wenn Sie Fördermittel der staatlichen Wohnraumförderung 
beantragen oder eine geförderte Wohnung beziehen wol-
len, weisen Sie mit dem Formblatt Stabau III a Ihr maßgeb-
liches Einkommen nach. 
Um diese Erläuterungen möglichst verständlich zu halten, 
wird hier ausführlicher nur auf die am häufigsten in Be-
tracht kommenden Einkünfte eingegangen. Im Übrigen 
gelten für die Einkommensermittlung die Regelungen des 
Bayerischen Wohnraumförderungsgesetzes bzw. der Ver-
ordnung zur Durchführung des Wohnraumförderungs- und 
Wohnungsbindungsrechts (DVWoR) sowie ggf. des Ein-
kommensteuerrechts. Bitte fügen Sie der Erklärung Ein-
kommensnachweise über sämtliche Einkünfte bei, die Sie 
erzielen. 

 

Erläuterungen zu den Randnummern: 

 

Bitte geben Sie bei den Einkünften aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb sowie selbständiger 
Arbeit den Gewinn an, bei den übrigen Einkünften 
die Bruttobezüge. Von den Bruttobezügen werden 
nach der Zwischensumme Werbungskosten (§ 9 
EStG) in der entstandenen Höhe oder mit folgenden 
Pauschbeträgen (§ 9a EStG bzw. § 2 DVWoR) ab-
gesetzt: 
− Nichtselbständige Arbeit 920 € 
− Nichtselbständige Arbeit 

(Versorgungsbezüge) 102 € 
− Kapitalvermögen 51 € 
− Sonstige Einkünfte 102 € 
− Bestimmte Einnahmen 

(§ 2 Abs. 1 DVWoR) je 200 € 
 Zum Haushalt rechnen folgende Personen: 

1. der Ehegatte, der Lebenspartner und der Partner 
einer sonstigen auf Dauer angelegten Lebensge-
meinschaft, 

2. bestimmte Verwandte (z. B. Kinder, Eltern, Großel-
tern, Enkel, Geschwister, Stiefeltern, Schwiegerel-
tern, Stiefkinder) 

3. Pflegekinder und Pflegeeltern. 
Voraussetzung ist, dass diese Personen miteinander 
eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft führen. 
Zum Haushalt rechnen die genannten Personen auch 
dann, wenn zu erwarten ist, dass sie alsbald und auf 
Dauer in den Haushalt aufgenommen werden. Das 
gilt auch für Kinder, deren Geburt auf Grund einer 
bestehenden Schwangerschaft zu erwarten ist.
Personen, die nur vorübergehend abwesend sind
(z. B. Studenten), gehören zum Haushalt. 
Zum Haushalt rechnen nicht Personen, bei denen zu 
erwarten ist, dass sie sich alsbald und auf Dauer vom 
Haushalt lösen werden. 

Zu den Einkünften gehören insbesondere 
− Geld- und Sachbezüge, 
− Geldwerte Vorteile (z. B. Überlassung eines Pkw 

zum Vorzugspreis), 
− Ausbildungsvergütungen aus einem privatrechtli-

chen Ausbildungsverhältnis, 
− Anwärterbezüge der Beamten im Vorbereitungs-

dienst, 
− Lohnzuschläge (z. B. Gefahrenzuschlag, Überstun-

denentlohnung), 
− Steuerfreie Entlohnung für Dienste an Sonn- und 

Feiertagen oder zur Nachtzeit (§ 3b EStG), 
− Provisionen und Belegschaftsrabatte, 
− Zuschüsse zu einer freiwilligen Versicherung des 

Arbeitnehmers, 
− Beiträge des Arbeitgebers für eine Direktversiche-

rung,  

1. Grundsätzlich wird dem Jahreseinkommen das 
Einkommen zugrunde gelegt, das innerhalb der 
letzten zwölf Monate vor dem Monat der Antrag-
stellung erzielt worden ist. Eine dauerhafte Ände-
rung (Erhöhung oder Verminderung) des monatli-
chen Einkommens liegt nicht vor, wenn die Ände-
rung vorübergehender Natur ist. 

  − Versorgungsbezüge; das sind insbesondere 
• Ruhegelder (Beamtenpensionen), 
• Witwen- und Waisengelder, Unterhaltsbeitrag, 
• Renten aufgrund einer Pensionszusage oder aus 

einer Unterstützungskasse, 
• Betriebsrenten (unter der Voraussetzung, dass 

der Arbeitnehmer dafür keine eigenen Beiträge 
geleistet hat). 

Bei Versorgungsbezügen sind auch der steuer-
freie Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag 
zum Versorgungsfreibetrag anzusetzen. 

Hier ist auch der steuerfreie Sparer-Freibetrag anzu-
setzen.  

 

2. Eine dauerhafte Änderung des monatlichen Ein-
kommens liegt z. B. bei einer Gehaltserhöhung
oder bei einem Rentenbezug infolge Erreichens 
der Altersgrenze vor. Hier wird dem Jahresein-
kommen das Zwölffache des geänderten monatli-
chen Einkommens zugrunde gelegt. Jahresbezo-
gene Leistungen (z. B. Weihnachtsgeld; Urlaubs-
geld) werden dem Jahresbetrag hinzugerechnet. 
Kreuzen Sie bitte die Einkünfte an, die sich geän-
dert haben oder ändern werden und geben Sie 
insoweit sowohl den Monats- als auch den Jah-
resbetrag an. Bei unveränderten Einkünften ge-
nügt der Jahresbetrag. 

3. Werden sowohl innerhalb der letzten zwölf Mona-
te als auch im Kalenderjahr vor dem Monat der 
Antragstellung Einkünfte bezogen, deren Höhe 
mit einer Gewinnermittlung gemäß § 4 des Ein-
kommensteuergesetzes festgestellt wird, sind für 
diese Einkünfte dem Jahreseinkommen die in 
dem Kalenderjahr bezogenen Einkünfte zugrunde 
zu legen. Liegt hierfür bereits ein Einkommen-
steuerbescheid vor, wird auf dessen Angaben zu-
rückgegriffen. 

Zu den sonstigen Einkünften gehören insbesondere 
1. Unterhalt (soweit er nach den einkommensteuer-

rechtlichen Vorschriften dem Empfänger zuzu-
rechnen ist), 

2. Altersrenten, Berufsunfähigkeitsrenten, Erwerbs-
minderungsrenten (jeweils in voller Höhe) und 
andere Leistungen aus der gesetzlichen Renten-
versicherung, den landwirtschaftlichen Alterskas-
sen, den berufsständischen Versorgungseinrich-
tungen, aus privaten (auch kapitalgedeckten)
Altersversorgungen sowie aus Altersvorsorgever-
trägen, 

3. Unterhalt des geschiedenen oder dauernd ge-
trennt lebenden Ehegatten in voller Höhe (§ 22 
Nr. 1a i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 1 EStG). 
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 Sonstige Einnahmen im Sinn des § 2 Abs. 1 DVWoR 
sind: 

 

 1. Unterhalt, der dem Empfänger von nicht zum 
Haushalt rechnenden Personen gewährt wird, 
der nicht steuerbare Ehegattenunterhalt und die 
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussge-
setz 

 

 2. Krankentagegelder  

15. Leistungen nach den §§ 5 und 12a des Geset-
zes zur Sicherung des Unterhalts der zum 
Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und 
ihrer Angehörigen 

16. Lohn- und Einkommensersatzleistungen (z. B. 
Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Elterngeld) 
nach § 32b Abs. 1 Nr. 1 EStG 

17. ausländische Einkünfte nach § 32b Abs. 1 
Nrn. 2 bis 5 EStG 

 
3. Renten wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit, 

Renten und Beihilfen an Hinterbliebene sowie 
Abfindungen aus der gesetzlichen Unfallversi-
cherung 

 18. Arbeitslohn, für den die Lohnsteuer nach § 40a 
EStG mit einem Pauschalsteuersatz erhoben 
wird (so genannte 400 €-Jobs) 

 4. Berufsausbildungsbeihilfen und Ausbildungsgel-
der in der Form von Zuschüssen aus der Ar-
beitsförderung 

 5. Leistungen in der Form von Zuschüssen zur 
Förderung der Ausbildung nach dem Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz 

Der Pauschalabzug von je 10 % wird vorgenommen 
für die Leistung von 
1. Einkommensteuer (Lohnsteuer und Kapitaler-

tragsteuer), 
2. laufenden Beiträgen zu einer Kranken- und 

Pflegeversicherung sowie 

 6. Beiträge zur Deckung des Unterhaltsbedarfs in 
der Form von Zuschüssen nach dem Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetz 

3. laufenden Beiträgen zu einer Lebensversiche-
rung oder einer Versicherung zur Altersversor-
gung (z. B. gesetzliche Rentenversicherung). 

 7. Zuwendungen und Stipendien, soweit sie zur 
Bestreitung des Lebensunterhalts bestimmt sind 

Junge Ehepaare sind solche, bei denen keiner der 
Ehegatten das 40. Lebensjahr vollendet hat. 

 8. Laufende Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts der Grundsicherung für Arbeit-
suchende 

Der Freibetrag kann bis zum Ablauf des fünften Ka-
lenderjahres nach dem Jahr der Eheschließung ab-
gezogen werden. 

 10. Einkommensabhängige Bezüge, die aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften aus öffentlichen Mitteln 
versorgungshalber an Wehr- und Zivildienstbe-
schädigte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbe-
schädigte und Kriegshinterbliebene sowie ihnen 
gleichgestellte Personen gezahlt werden 

 

Als Abzugsbeträge werden Aufwendungen zur Erfül-
lung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen bis zu 
dem in einer notariell beurkundeten Unterhaltsver-
einbarung festgelegten oder in einem Unterhaltstitel 
oder Unterhaltsbescheid festgestellten Betrag abge-
setzt. 
Liegen eine notariell beurkundete Unterhaltsverein-
barung, ein Unterhaltstitel oder ein Unterhaltsbe-
scheid nicht vor, können Aufwendungen zur Erfül-
lung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen wie folgt 
abgesetzt werden: 

1. bis zu 4 000 € für einen Haushaltsangehörigen, 
der auswärts untergebracht ist und sich in der 
Berufsausbildung befindet, 

 11. Laufende Leistungen der Hilfe zum Lebensun-
terhalt sowie der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung aus der Sozialhilfe 

 2. bis zu 6 000 € für einen nicht zum Haushalt 
rechnenden früheren oder dauernd getrennt le-
benden Ehegatten oder Lebenspartner, 

 12. Laufende Leistungen der ergänzende Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem Bundesversor-
gungsgesetz oder nach einem Gesetz, das die-
ses für anwendbar erklärt 

 3. bis zu 4 000 € für eine sonstige nicht zum Haus-
halt rechnende Person (z. B. eine dauerhaft in 
einem Pflegeheim lebende Person), 

 13. Laufende Leistungen für die Kosten des not-
wendigen Unterhalts einschließlich der Unter-
kunft sowie der Krankenhilfe für Minderjährige 
und junge Volljährige der Kinder- und Jugend-
hilfe 

 
4. bis zu 4 000 € für ein Kind dauernd getrennt le-

bender oder geschiedener Eltern, denen das el-
terliche Sorgerecht uneingeschränkt gemeinsam 
zusteht, wenn diese mit dem Kind den Wohnsitz 
teilen. 

 14. Grundbetrag der Produktionsaufgaberente und 
das Ausgleichsgeld nach dem Gesetz zur För-
derung der Einstellung der landwirtschaftlichen 
Erwerbstätigkeit 

 Für den Abzug der Beträge sind die Verhältnisse im 
Zeitpunkt der Antragstellung maßgebend. 

 

Stand: Mai 2007 

 9. Leistungen, Abfindungen, Beitragserstattungen 
und Ausgleichszahlungen aus der gesetzlichen 
Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung sowie 
von berufsständischen Versorgungseinrichtun-
gen, aufgrund des Beamtenversorgungsgeset-
zes oder entsprechendem Landesrecht, des 
Soldatenversorgungsgesetzes sowie des Ge-
setzes über die Alterssicherung der Landwirte 

 K 




